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Text 

§ 9. (1) Durch die Schurfberechtigung wird das ausschließliche Recht erworben, außer in fremden 
Bergbaugebieten (§ 153 Abs. 1) sowie in Gewinnungsfeldern auf Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, 
es sei denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicherberechtigten stimmen zu, in einem nach der Tiefe 
nicht beschränkten Raum (Freischurf), dessen Schnittfigur im Projektionsniveau des Systems der 
Landesvermessung ein Kreis mit einem Halbmesser von 425 m ist (Freischurfkreis), nach von der 
Behörde zu genehmigenden Arbeitsprogrammen natürliche Vorkommen bergfreier mineralischer 
Rohstoffe und solche mineralischen Rohstoffe enthaltende verlassene Halden zum Feststellen der 
Abbauwürdigkeit zu erschließen und zu untersuchen, soweit ältere Schurfberechtigungen anderer nicht 
entgegenstehen. 

(2) Die Schurfberechtigung gibt weiters das Recht, in einem Raum von der Größe und Form eines 
Grubenmaßes, von dem der Schnittpunkt der Diagonalen des ebenen Rechtecks im Projektionsniveau des 
Systems der Landesvermessung mit dem Freischurfmittelpunkt zusammenfällt (Vorbehaltsfeld), nach 
Maßgabe des § 25 Abs. 1 Z 3 die Verleihung einer Bergwerksberechtigung für ein Grubenmaß an andere 
auszuschließen. Dieses Recht kann spätestens bei der Freifahrung durch Bekanntgabe der Lage des 
gewählten Vorbehaltsfeldes geltend gemacht werden. Dieses darf jedoch Teile von Grubenmaßen oder 
Überscharen oder Teile von Vorbehaltsfeldern nicht überlagern, die auf Grund eigener 
Schurfberechtigungen oder von anderen auf Grund älterer oder am selben Tage verliehener 
Schurfberechtigungen gestreckt worden sind. 


